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Allgemeine Verfügungen 
 

Vollstreckungsplan 
(zu § 112 HmbStVollzG, § 108 HmbJStVollZG, § 96 HmbUVollzG, § 90 HmbSVVollzG, 
§ 48 HmbJAVollzG, § 22 StVollstrO) 
 
AV der Justizbehörde Nr. 2/2018 vom 23. August 2018 (Az. 4431/1) 

 
I. Allgemeines 

 
Der Vollstreckungsplan regelt die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Vollzugsbehörden 
in der Freien und Hansestadt Hamburg.  
 
Aufsichtsbehörde ist die Justizbehörde, Amt für Justizvollzug und Recht, Abteilung 
Justizvollzug.  
 
Vollzugsdauer ist die Zeit, die Gefangene vom Aufnahmetag an im Strafvollzug zuzubringen 
haben (§ 23 StrVollstrO, Nr. 5 VGO) 
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II. Vollzugsbehörden 
 

1. Justizvollzugsanstalt Billwerder  
- Anstalt des geschlossenen Vollzuges –  
mit Teilanstalt für Frauen 
 
Dweerlandweg 100  
22113 Hamburg  
Telefon 040 428 878 – 0  
Telefax 040 428 878 221 
jvabwpoststelle@justiz.hamburg.de 
 

2. Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel 
- Anstalt des geschlossenen Vollzuges –  
 
Suhrenkamp 92  
22335 Hamburg  
Telefon 040 428 001 – 0  
Telefax 040 428 001 488  
jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de  
 

3. Justizvollzugsanstalt Glasmoor  
- Anstalt des offenen Vollzuges –  
 
Am Glasmoor 99  
22851 Norderstedt  
Telefon 040 428 858 – 0  
Telefax 040 428 858 141  
jvagmpoststelle@justiz.hamburg.de  
 

4. Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand 
- Anstalt des offenen und geschlossenen Vollzuges – 
mit  
Teilanstalt für Jugendarrest  
 
Hinterbrack 25  
21635 Hahnöfersand  
Telefon 040 428 36 – 0  
Telefax 040 428 36 204  
jvahspoststelle@justiz.hamburg.de  
 

5. Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg  

- Anstalt des geschlossenen Vollzuges –  
mit  
Außenstelle Bergedorf  
 
Suhrenkamp 92  
22335 Hamburg  
Telefon 040 428 001 – 0  
Telefax 040 428 001 560  
jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de  
 
Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg  
Außenstelle Bergedorf  
Ernst-Mantius Straße 8  

mailto:jvabwpoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:jvagmpoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:jvahspoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de
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21029 Hamburg  
Telefon 040 428 91 2524  
 

6. Untersuchungshaftanstalt Hamburg  
- Anstalt des geschlossenen Vollzuges –  
 
Holstenglacis 3  
20355 Hamburg  
Telefon 040 428 29 – 0  
Telefax 040 428 29 345  
uhpoststelle@justiz.hamburg.de  

 
 
Aufsichtsbehörde  
 
Justizbehörde Amt für Justizvollzug und Recht  
Abteilung Justizvollzug  
Drehbahn 36  
20534 Hamburg  
Telefon 040 428 43 0  
Telefax 040 428 43 4290  
poststelle@justiz.hamburg.de 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:uhpoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:poststelle@justiz.hamburg.de


 

HmbJVBl  3 / 2018                                              82                                                                                       

III. Zuständigkeiten 
 
Es sind einzuweisen für den Vollzug von  
 

Untersuchungshaft     

 Männliche 
Verhaftete 

Unter 21 Jahre  JVA Hahnöfersand  

 Männliche 
Verhaftete 

Bis zum vollendeten 24. 
Lebensjahr, wenn diese zur 
Tatzeit jünger als 21 Jahre 
waren  

JVA Hahnöfersand  

 Männliche 
Verhaftete 

Über 21 Jahre  Untersuchungshaft-
anstalt  

 Weibliche 
Verhaftete 

 JVA Billwerder – 
Teilanstalt für Frauen  

Freiheitsstrafe     

 Männliche 
Verurteilte 

Mit einer Vollzugsdauer bis zu 
zwei Jahren sechs Monaten mit 
Ausnahme von wegen einer der 
im dreizehnten Abschnitt des 
StGB erfassten Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung 
sowie nach § 232 StGB oder § 
233a StGB Verurteilte  

JVA Billwerder  

 Männliche 
Verurteilte 

Mit einer Vollzugsdauer von 
mehr als zwei Jahren sechs 
Monaten  

JVA Fuhlsbüttel  

 Männliche 
Verurteilte 

Nach § 180a, 181a, § 232 oder 
§ 233a StGB Verurteilte  

JVA Fuhlsbüttel  

 Männliche 
Verurteilte  

Mit angeordneter oder 
vorbehaltener 
Sicherungsverwahrung  

Sozialtherapeutische 
Anstalt Hamburg  

 Männliche 
Verurteilte  

Wegen einer Straftat nach §§ 
174 bis 180 oder 182 bis 184 ff. 
StGB Verurteilte  

Sozialtherapeutische 
Anstalt Hamburg  

 Weibliche 
Verurteilte 

 JVA Billwerder – 
Teilanstalt für Frauen  

Ersatzfreiheitsstrafe     

 Weibliche 
Verurteilte  

 JVA Billwerder – 
Teilanstalt für Frauen 

 Männliche 
Verurteilte 

Im Anschluss an eine 
Freiheitsstrafe  

In die jeweils für die 
Verbüßung der 
Freiheitsstrafe 
zuständige Anstalt  

 Männliche 
Verurteilte 

Wenn ausschließlich 
Ersatzfreiheitsstrafe zu 
vollziehen ist 

JVA Billwerder 

Sicherungs-
verwahrung  

   

 Männliche 
Verurteilte 

 JVA Fuhlsbüttel  
 
 

 Weibliche 
Verurteilte  

 Einzelfallentscheidung  
Einrichtung außerhalb 
Hamburgs 
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Jugendstrafe     

 Männliche 
Verurteilte 

 JVA Hahnöfersand  

 Weibliche 
Verurteilte 

 JVA 
Vechta/Niedersachsen  

Jugendarrest     

 Männliche 
Verurteilte 

 JVA Hahnöfersand –  
Teilanstalt für 
Jugendarrest 

 Weibliche 
Verurteilte 

 JVA Hahnöfersand – 
Teilanstalt für 
Jugendarrest 

Strafarrest (§ 9 
Wehrstrafgesetz)  

   

 Weibliche 
Verurteilte 

 JVA Billwerder – 
Teilanstalt für Frauen  

 Männliche 
Verurteilte 

Die das 24. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und sich 
für den offenen Vollzug eignen 

JVA Hahnöfersand  

 Männliche 
Verurteilte 

Erwachsene sowie Jugendliche, 
die sich für eine Unterbringung 
nach Jugendvollzug nicht 
eignen  

JVA Billwerder  

Sonstige 
Freiheitsentziehungen  

   

 Weibliche 
und 
männliche 
Personen  

Gemäß § 127 
Strafprozessordnung (StPO) 
vorläufig Festgenommene  

Untersuchungs-
haftanstalt  

 Männliche 
Personen  

Auslieferungs-, Ordnungs-, 
Sicherungs-, Zwangs- oder 
Erzwingungshaft  

Untersuchungs- 
haftanstalt 

 Weibliche 
Personen  

Auslieferungs-, Ordnungs-, 
Sicherungs-, Zwangs- oder 
Erzwingungshaft 

JVA Billwerder – 
Teilanstalt für 
Frauenvollzug  

 Weibliche 
und 
männliche 
Personen  

Unterbringung von gemäß §§ 13 
ff des Gesetzes zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (SOG) für mehr als 48 
Stunden in Gewahrsam 
genommene Personen 

Untersuchungs-
haftanstalt  
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IV. Weitere Zuständigkeiten der Justizvollzugsanstalten 
 

1. Über Ziffer III hinaus bestehen folgende Zuständigkeiten:  
 

Untersuchungshaft    

 Männliche Verhaftete über 21 
Jahre  

In geeigneten Fällen:  
Justizvollzugsanstalt Billwerder  

 Weibliche Verhaftete  Justizvollzugsanstalt Billwerder 
– Teilanstalt für Frauen  

Angeordnete oder 
vorbehaltene 
Sicherungsverwahrung  

  

 Männliche Strafgefangene  Entsprechend der 
Vollzugsplanung:  
JVA Fuhlsbüttel  
Sozialtherapeutische Anstalt 
Hamburg  

 Weibliche Strafgefangene  JVA Billwerder –  
Teilanstalt für Frauen  

Vorbehaltene 
Sicherungsverwahrung  

  

 Männliche Jugendstrafgefangene JVA Hahnöfersand 

Sozialtherapie    

 Männliche Strafgefangene nach 
Auswahlverfahren gemäß § 10 
Absatz 2 HmbStVollzG  

Sozialtherapeutische Anstalt  
Hamburg  

 Männliche Sicherungsverwahrte 
gemäß § 11 HmbSVVollzG  

Sozialtherapeutische Anstalt 
Hamburg  

 Männliche Jugendstrafgefangene 
nach Auswahlverfahren gemäß § 
10 Absatz 2 HmbJStVollzG  

JVA Hahnöfersand  

Freiheitsstrafe   

 Männliche erst- oder 
zweitinhaftierte Strafgefangene 
über 30 Jahre mit besonderer 
Betreuungsbedürftigkeit mit 
Zustimmung der 
Sozialtherapeutischen Anstalt    

Sozialtherapeutische Anstalt  
Hamburg  

Ersatzfreiheitsstrafen    

 Männliche Strafgefangene mit 
Ersatzfreiheitsstrafen  

JVA Fuhlsbüttel  
Sozialtherapeutische Anstalt  

Offener Vollzug  Weibliche und männliche 
Strafgefangene, die sich für den 
offenen Vollzug eignen  

JVA Glasmoor  

 Männliche Sicherungsverwahrte, 
die sich für den offenen Vollzug 
eignen  

JVA Glasmoor  

 Männliche Jugendstrafgefangene, 
die sich für den offenen Vollzug 
eignen  

JVA Hahnöfersand – 
Jugendvollzug – offener 
Bereich  

Aus dem 
Jugendvollzug 
Herausgenommene  

  

 Männliche Jugendstrafgefangene, 
die wegen einer Straftat nach §§ 

Sozialtherapeutische Anstalt  
Hamburg  
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174 bis 180 oder 182 bis 184 ff. 
StGB verurteilt worden sind 

 Männliche Jugendstrafgefangene, 
die wegen einer Straftat nach § 
180a, § 181a, § 232 oder § 233a 
StGB verurteilt worden sind 

JVA Fuhlsbüttel  

 Männliche Jugendstrafgefangene, 
die für den offenen Vollzug 
geeignet sind 

JVA Glasmoor  

 Andere männliche 
Jugendstrafgefangene  

JVA Billwerder oder JVA 
Fuhlsbüttel 
Maßgeblich für die 
Zuständigkeit ist, in welcher 
Anstalt eine 
Qualifizierungsmaßnahme für 
die betreffende Person 
angeboten wird.  

 Weibliche Jugendstrafgefangene  JVA Billwerder – Teilanstalt für 
Frauen  

 
 

2. Zuständigkeit für das Aufnahmeverfahren  
 

Abweichend von den Vorschriften der bundeseinheitlichen Vollzugsgeschäftsordnung 
(VGO) findet die Aufnahme von Gefangenen und das folgende Aufnahmeverfahren gem. 
§ 7 HmbUVollzG in der Untersuchungshaftanstalt nur statt, wenn sie zuständige Anstalt 
nach Ziffer IV ist oder die alsbaldige Verlegung von Gefangenen in die zuständige Anstalt 
unmöglich ist.  

 
 

3. Anstalten im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen  
 

Für den Vollzug der Jugendstrafe bei weiblichen Gefangenen ist die 
Jugendvollzugsanstalt Vechta nach Verwaltungsvereinbarung über die Durchführung des 
Jugendstrafvollzuges zuständig.  

 
 
 

V. Verlegungsrichtlinien 
 

1. Geltungsbereich 
 

Diese Richtlinien regeln  
 

 die Unterbringung von Gefangenen im offenen und geschlossenen Vollzug 
gemäß § 9 Absatz 1 und Absatz 3 HmbStVollzG und HmbJStVollzG mit 
Ausnahme von Verurteilten im Jugendarrest 

 von Untergebrachten gemäß § 12 Absatz 1 und 2 HmbSVVollzG  

 von Untersuchungsgefangenen gemäß § 8 HmbUVollzG  
 
 

2. Unterbringungs- und Verlegungsentscheidungen für Strafgefangene und 
Untergebrachte  

 
Entscheidungen treffen  
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2.1 die Leitung der Anstalten des geschlossenen Vollzugs zur Verlegung von männlichen 

und weiblichen erwachsenen Gefangenen im offenen Vollzug  
 

2.2 die Leitung der Teilanstalt für Frauen in der JVA Billwerder über die Verlegung von 
weiblichen Gefangenen in den offenen Vollzug  

 
2.3 die Leitung der JVA Hahnöfersand im Benehmen mit der Vollstreckungsleitung über 

die Unterbringung der jungen Gefangenen im offenen Vollzug  
 

2.4 die Leitung der JVA Hahnöfersand im Benehmen mit der Vollstreckungsleitung und 
im Einvernehmen mit der aufnehmenden Anstalt über die Unterbringung von 
Jugendstrafgefangenen nach Herausnahme aus dem Jugendvollzug  
 

2.5 die Leitung der JVA Glasmoor zur Verlegung und Rückverlegung von erwachsenen 
männlichen und weiblichen Gefangenen in den geschlossenen Vollzug. Die 
Rückverlegung erfolgt in die Entsendeanstalt. War die Untersuchungshaftanstalt 
Entsendeanstalt sind die Gefangenen in die zum Zeitpunkt der Entscheidung nach 
Vollstreckungsplan zuständige Anstalt des geschlossenen Vollzugs zurück zu 
verlegen.  
 

2.6 die Leitung der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg zur Aufnahme von 
erwachsenen männlichen Gefangenen nach Aufnahmeverfahren (§ 10 Absatz 2 
HmbStVollzG)  
 

2.7 die Leitung der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg zur Aufnahme von erst- oder 
zweitinhaftierten betreuungsbedürftigen männlichen Strafgefangenen über 30 Jahre 
mit Zustimmung der Sozialtherapeutischen Anstalt    
 

2.8 die Leitung der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg zur Rückverlegung oder 
Verlegung von erwachsenen männlichen Gefangenen und Untergebrachten in den 
„Regelvollzug“. Die Rückverlegung erfolgt in die Entsendeanstalt bzw. bei direkt 
aufgenommenen Gefangenen und Untergebrachten in die sachlich zuständige 
Anstalt. 
 

2.9 die Leitung der JVA Hahnöfersand zur Rückverlegung von männlichen 
Jugendstrafgefangenen in den „Regelvollzug“.  
 

2.10 einvernehmlich die Leitung der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg und 
die Leitungen der abgebenden Anstalten zur Verlegung von Gefangenen in den 
Übergangsvollzug der Außenstellte Bergedorf der Sozialtherapeutischen Anstalt 
Hamburg 
 

2.11 die Leitungen der abgebenden Anstalten zur Verlegung von Gefangenen in 
außerhamburgische Anstalten im Rahmen vertraglicher Vereinbarung  
 

2.12 bei Verlegungen von Gefangenen in oder aus außerhamburgischen Anstalten 
außerhalb vertraglicher Vereinbarungen entscheidet die Leitung der aufnehmenden 
oder abgebenden Anstalt über das Vorliegen der Verlegungsvoraussetzungen, die 
Abteilung Justizvollzug über die Abweichung vom Vollstreckungsplan.  
 

2.13 einvernehmlich die Leitungen der Anstalten des geschlossenen Vollzugs zur 
Verlegung von Gefangenen innerhalb des geschlossenen Vollzugs. Verlegungen 
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zwischen den Anstalten des geschlossenen Vollzuges kommen insbesondere zur 
Aufnahme oder Fortführung von Qualifizierungsmaßnahmen in Betracht.  
 

2.14 die Leitung der JVA Billwerder zur Verlegung von männlichen Gefangenen, 
bei denen  

 

 wegen des Widerrufs einer Strafaussetzung zur Bewährung eine  

 Freiheitsstrafe/Restfreiheitsstrafe wegen einer Verurteilung gem. §§ 174 bis 
184 ff. oder § 232 oder § 233a StGB zu verbüßen ist oder  

 wegen einer solchen Verurteilung während eines vorangegangenen von 
höchstens fünf Jahren abgeschlossenen Freiheitsentzuges zu verbüßen war 
oder  

 eine solche Verurteilung innerhalb von höchstens fünf Jahren vor Strafantritt 
rechtskräftig geworden ist oder nach dem Strafantritt rechtskräftig wird oder  

 wegen einer solchen Tat Überhaft angeordnet wird.  
 

Die Verlegung erfolgt in die Sozialtherapeutische Anstalt, sofern Freiheitsstrafe 
wegen §§ 174 bis 180 oder 182 bis 184 ff. StGB aktuell zu verbüßen ist, in allen 
übrigen Fällen in die JVA Fuhlsbüttel.  
 

In Streitfällen entscheidet die Abteilung Justizvollzug auf Antrag einer der beteiligten 
Anstaltsleitungen. Bei Rückverlegungen aus dem offenen Vollzug ist bis zur Klärung die 
Entscheidung der abgegebenen Anstalt bindend.  

 
 

3. Unterbringungs- und Verlegungsentscheidungen für Untersuchungsgefangene 
 

3.1 Die Leitung der Untersuchungshaftanstalt trifft die Entscheidung über Verlegungen 
von männlichen Untersuchungsgefangenen in die JVA Billwerder.  
 

3.2 Über Rückverlegungen von Untersuchungsgefangenen entscheidet die Leitung der 
JVA Billwerder.  
 

 
VI. Schlussvorschrift 

 
Die mit diesem Vollstreckungsplan geänderten Zuständigkeiten der Anstalten sind kein 
Anlass für Verlegungen von Gefangenen, wenn keine Verlegungsgründe nach § 9 
HmbStVollzG und HmbJStVollzG bestehen.  
 
 

VII. Inkrafttreten 
 

Diese Allgemeine Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und ersetzt die AV Nr. 
16/2017 vom 14. September 2017 (4431/1-14) zu § 112 HmbStVollzG, § 108 HmbJStVollzG, 
§ 96 HmbUVollzG, § 90 HmbSVVollzG, 48 HmbJAVollzG und § 22 StVollstrO.  
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ANLAGE  
 
ZUSTÄNDIGKEITEN DER JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN  
 
 

1. Justizvollzugsanstalt Billwerder  

 
mit Teilanstalt für Frauen  
 
Dweerlandweg 100  
22113 Hamburg  
Telefon 040 428 878 – 0  
Telefax 040 428 878 221 
jvabwpoststelle@justiz.hamburg.de 
 
Geschlossener Vollzug  
Weibliche und männliche Untersuchungs- und Strafgefangene  

a. Freiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen mit einer Vollzugsdauer 
bis zu zwei Jahren sechs Monaten mit Ausnahme von wegen einer der im 
dreizehnten Abschnitt des StGB erfassten Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung sowie § 232 StGB oder § 233a StGB Verurteilten.  

b. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen im Anschluss an 
eine Freiheitsstrafe  

c. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen  
d. Jugendstrafe an männlichen Verurteilten bei Ausnahme aus dem Jugendvollzug  
e. Strafarrest bei männlichen Gefangenen, die sich nicht für den Jugendvollzug 

eignen  
f. Untersuchungshaft an erwachsenen männlichen Verhafteten  

 
Teilanstalt für Frauen  

a. Freiheitsstrafe an erwachsenen weiblichen Gefangenen  
b. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen weiblichen Gefangenen  
c. Jugendstrafe an weiblichen Gefangenen bei Ausnahme aus dem Jugendvollzug  
d. Untersuchungshaft an weiblichen Gefangenen  
e. Auslieferungs-, Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- oder Erzwingungshaft an 

weiblichen Gefangenen  
 
 

2. Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel  
 

Suhrenkamp 92  
22335 Hamburg  
Telefon 040 428 001 – 0  
Telefax 040 428 001 488  
jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de  
 
Geschlossener Vollzug  
Männliche Strafgefangene und Sicherungsverwahrte  

a. Freiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen mit einer Vollzugsdauer 
von mehr als zwei Jahren sechs Monaten  

b. Freiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen, die wegen § 180a, 181a, 
§ 232 oder § 233a StGB verurteilt wurden  

c. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen im Anschluss an 
eine Freiheitsstrafe 

d. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen  

mailto:jvabwpoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de
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e. Sicherungsverwahrung oder anschließende Sicherungsverwahrung für männliche 
Gefangene  

f. Jugendstrafe an männlichen Verurteilten bei Ausnahme aus dem Jugendvollzug 
 
 

3. Justizvollzugsanstalt Glasmoor  

 
Am Glasmoor 99  
22851 Norderstedt  
Telefon 040 428 858 – 0  
Telefax 040 428 858 141  
jvagmpoststelle@justiz.hamburg.de  
 
offener Vollzug  
Weibliche und männliche Strafgefangene, männliche Sicherungsverwahrte  

a. Freiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen, die für den offenen 
Vollzug geeignet sind  

b. Freiheitsstrafe an erwachsenen weiblichen Gefangenen, die für den offenen 
Vollzug geeignet sind 

c. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen, die für den 
offenen Vollzug geeignet sind, im Anschluss an eine Freiheitsstrafe  

d. Männliche Sicherungsverwahrte, die sich für den offenen Vollzug eignen  
e. Jugendstrafe an männlichen Verurteilten, die sich für den offenen Vollzug eignen, 

bei Ausnahme aus dem Jugendvollzug  
 
 
4. Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand  
 
mit  
Teilanstalt für Jugendarrest  

 
Hinterbrack 25  
21635 Hahnöfersand  
Telefon 040 428 36 – 0  
Telefax 040 428 36 204  
jvahspoststelle@justiz.hamburg.de  
 
Offener und geschlossener Vollzug  
Junge männliche Untersuchungs- und Jugendstrafgefangene  
Weibliche und männliche Jugendarrestanten  
 
Jugendanstalt  

a. Jugendstrafe an männlichen Gefangenen  
b. Untersuchungshaft an männlichen Verhafteten unter 21 Jahren  
c. Untersuchungshaft an männlichen Verhafteten bis zum vollendeten 24. 

Lebensjahr, wenn diese zur Tatzeit jünger als 21 Jahre waren  
d. Sozialtherapie für männliche Jugendstrafgefangene nach Auswahlverfahren 

gemäß § 10 Absatz 2 HmbJStVollzG 
 
Teilanstalt für Jugendarrest  

a. Weibliche und männliche Jugendarrestanten  
 
 
 
 

mailto:jvagmpoststelle@justiz.hamburg.de
mailto:jvahspoststelle@justiz.hamburg.de
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5. Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg  
 

Suhrenkamp 92  
22335 Hamburg  
Telefon 040 428 001 – 0  
Telefax 040 428 001 560  
jvafbpoststelle@justiz.hamburg.de  
 
Geschlossener Vollzug  
Männliche Strafgefangene und Sicherungsverwahrte  
 

a. Sozialtherapie für männliche Gefangene, die wegen einer Straftat nach §§ 74 bis 
180, 182 bis 184 ff. StGB verurteilt wurden  

b. Sozialtherapie für männliche Gefangene nach Auswahlverfahren gemäß § 10 
Absatz 2 HmbStVollzG  

c. Aufnahmeverfahren und –untersuchung für männliche Strafgefangene mit 
angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung  

d. Sozialtherapie für männliche Sicherungsverwahrte nach Auswahlverfahren  
e. Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Gefangenen – auch im 

Anschluss an eine Freiheitsstrafe  
f. Freiheitsstrafe an männlichen erst- oder zweitinhaftierten Strafgefangenen über 

30 Jahre mit Betreuungsbedürftigkeit mit Zustimmung der Sozialtherapeutischen 
Anstalt   

 
 

6. Untersuchungshaftanstalt Hamburg  

 
Holstenglacis 3  
20355 Hamburg  
Telefon 040 428 29 – 0  
Telefax 040 428 29 345  
uhpoststelle@justiz.hamburg.de  
 
Geschlossener Vollzug  
Weibliche und männliche Inhaftierte  
 

a. Untersuchungshaft an männlichen Gefangenen über 21 Jahre  
b. Auslieferungs-, Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- oder Erzwingungshaft an 

männlichen Gefangenen  
c. Unterbringung von gemäß § 127 StPO vorläufig Festgenommenen (Polizeihaft) 

an weiblichen und männlichen Gefangenen  
d. Unterbringung von gemäß §§ 13 ff. des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung (SOG) für mehr als 48 Stunden in Gewahrsam 
genommene Personen 

e. Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung an männlichen Gefangenen, wenn 
wichtige Gründe einer Unterbringung in eine andere Anstalt des geschlossenen 
Vollzugs entgegenstehen  

f. Freiheitsstrafe, Strafarrest und Jugendstrafe bei Ausnahme aus dem 
Jugendvollzug an weiblichen Gefangenen, wenn wichtige Gründe einer 
Unterbringung in die JVA Billwerder entgegenstehen 
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Bekanntmachungen 
 
Stellenausschreibung 
 
Bekanntmachung vom 13. September 2018 (Az. 3835/10E-001.05) 

 
In der Freien und Hansestadt Hamburg sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen für 
Notarassessorinnen/Notarassessoren zu besetzen. 
 
Die Justizbehörde begrüßt es ausdrücklich, wenn sich der Anteil von Frauen im Notarberuf weiter 
erhöht, und fordert daher Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Auswahl erfolgt nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
 
Bewerbungsvoraussetzungen sind überdurchschnittliche Rechtskenntnisse, belegt durch beide 
Staatsexamina mit der Mindestnote „vollbefriedigend“ oder der Kombination „befriedigend/gut“. 
Wünschenswert sind Promotion, Auslandserfahrung oder sonstige juristische Tätigkeiten. 
 
Wir erwarten ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit, Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick 
und Flexibilität. Ebenso von Bedeutung sind das Verständnis für soziale Belange, für wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie die Bereitschaft, stets die aktuelle EDV-Technik zu 
beherrschen. Unerlässlich sind Einfühlungsvermögen, Entschlussfreude, sicheres Auftreten und die 
Fähigkeit, divergierende Interessen objektiv zu bewerten und auszugleichen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass das hamburgische Landesrecht Notarassessorinnen und 
Notarassessoren die Möglichkeit eröffnet, ihren Anwärterdienst zur Betreuung minderjähriger Kinder in 
Teilzeit auszuüben. Auch in Sozietätsverträgen sind Teilzeitregelungen rechtlich zulässig. 
 
Die Auswahl nimmt die Justizbehörde nach Anhörung der Hamburgischen Notarkammer vor. 
 
Der Bewerbung beizufügen sind ein tabellarischer Lebenslauf, ein Lichtbild, Zeugnisse der beiden 
Staatsexamina, der Referendarstationen, des Abiturs und gegebenenfalls sonstiger Prüfungen oder 
Tätigkeiten sowie die Erklärung, ob Einverständnis mit der Einsichtnahme in die Personalakten durch 
die Justizbehörde, durch die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts, den Präsidenten des 
Landgerichts sowie durch die Hamburgische Notarkammer besteht. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis Donnerstag, den 25. Oktober 2018, schriftlich an die 
 

Justizbehörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Amt für Justizvollzug und Recht (J4) 

Drehbahn 36, 20354 Hamburg. 
 
Um uns die Bearbeitung Ihrer Bewerbung zu erleichtern, bitten wir Sie, uns diese zusätzlich per E-Mail 
an die Anschrift 
 

notarassessoren@justiz.hamburg.de 
 
zu senden. Bitte fassen Sie Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und Einverständniserklärung zur 
Einsichtnahme in die Personalakten in einer *.pdf-Datei, Zeugnisse in einer weiteren *.pdf-Datei 
zusammen. 
 
Für Fragen stehen Ihnen Herr Dr. Breitkreuz unter der Rufnummer 040/42843-1616 und Frau 
Garmatter (Abteilungsleiterin) unter der Rufnummer 040/42843-1617 zur Verfügung. 
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